
Verordnung der Stadt Bischofsheim i.d.Rhön als Erholungs- und

Ausflugsort über die Ladenöffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen
in der Altstadt innerhalb des

Stadtmauerrings für das Jahr 2025

Aufgrund des § 10 des Gesetzes über den Ladenschluss (LadSchIG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 02.06.2003 (BGBl. I S. 744), zuletzt geändert durch Art. 430 Zehnte

ZuständigkeitsanpassungsVO vom 31.08.2015 (BGBI.I S.1474) i. V. m. der

Ladenschlussverordnung vom 21.05.2003 (LSchIV), zuletzt geändert durch Verordnung vom
14.09.2011 (GVBI. S. 442) erlässt die Stadt Bischofsheim i.d.Rhön folgende Verordnung:

§1

Den Verkaufstelleninhabern in der Altstadt innerhalb des Stadtmauerrings der Stadt
Bischofsheim i.d.Rhön wird an den nachstehenden Sonn- und Feiertagen im Jahr 2025 der
Verkauf von Badegegenständen, Devotionalien, frischen Früchten, alkoholfreien Getränken,

Milch und Milcherzeugnissen im Sinn des § 4 Abs. 2 des Milch- und Fettgesetzes,
Süßwaren, Tabakwaren, Blumen und Zeitungen sowie Waren, die für den Ort

kennzeichnend sind gestattet:

> März:

Sonntag, 23.03.2025
Sonntag, 30.03.2025

> Juli:

alle 4 Sonntage

> August:
Sonntag, 03.08.2025

Sonntag, 10.08.2025
Sonntag, 17.08.2025

Sonntag, 24.08.2025
Sonntag, 31.08.2025

> April:

Sonntag, 06.04.2025
Karfreitag, 18.04.2025

Sonntag, 20.04.2025
Ostermontag, 21.04.2025
Sonntag, 27.04.2025

> Mai:

alle 4 Sonntage
Maifeiertag, 01.05.2025
Christi Himmelfahrt, 29.05.2025

> September:

alle 4 Sonntage

> Oktober:

Alle 4 Sonntage
> Juni:

Pfingstsonntag, 08.06.2025

Pfingstmontag, 09.06.2025
Sonntag, 15.06.2025
Fronleichnam, 19.06.2025

Sonntag, 22.06.2025
Sonntag, 29.06.2025

§2

Für die in § 1 dieser Verordnung aufgeführten Verkaufstage wird die Verkaufszeit von 11:00

Uhr bis 17:00 Uhr festgelegt.

Es wird ausdrücklich angeordnet, dass die Verkaufsstellen während der Zeit des Gottes

dienstes zu schließen sind.



§3

Nach § 24 Abs. 1 Nr. 2 Buchst, a und b LadSchIG handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich
oder fahrlässig entgegen dieser Verordnung

eine Verkaufsstelle nicht geschlossen hält oder

- andere als die in § 1 dieser Verordnung genannten Waren verkauft

Die Ordnungswidrigkeit kann gern. § 24 Abs. 2 LadSchIG mit einer Geldbuße bis zu 500,00 €

geahndet werden.

§4

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Sie gilt bis 31.12.2025.

Bischofs leim i/^hön, 12.02.2025

Seiffert f

Erster Bürg«meister


